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GEMEINDE  T A R P    
DER BÜRGERMEISTER                Tarp, 12. April 2016 
 
 
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung 

am Donnerstag, 21.04.2016, 19:00 Uhr 

in das Amtsgebäude Oeversee in Tarp, großer Sitzungssaal 
 

 
Tagesordnung: 
 

I. Öffentlicher Teil 
 

1. Begrüßung, Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Geneh-
migung der Tagesordnung 
 

2. Einwohnerfragestunde 
 

3. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 18.02.2016 
hier: Beschlussfassung über evtl. Einwendungen 
 

4. Berichte 
a) des Bürgermeisters            
b) der Vorsitzenden der Ausschüsse 

 
5. Beratung- und Beschlussfassung über die Genehmigung von überplan-mäßigen 

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015   
 

6. Kenntnisnahme des Berichtes über geleistete unerhebliche über- und außerplan-
mäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015  
         

7. Beratung und Beschlussfassung über:  
a) die Feststellung des steuerlichen Jahresabschlusses 2014 des Wasserwer-

kes der Gemeinde Tarp 
b) die Ergebnisverwendung für das Wirtschaftsjahr 2014   

        
8. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung der zentralörtlichen Mittel 

der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2016 
         
9. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes 

der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2016 
          

10. Kenntnisnahme des Haushaltes des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe 2016 
        

11. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushalts-
plan der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2016    
       

12. Beratung und Beschlussfassung über Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und Aufwen-
dungen für die Partnerschaften des Amtes Oeversee  im Haushaltsjahr 2016
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13. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung zur Erstellung einer 
Vorkalkulation für die Frischwassergebühren für 2017 bis 2019  
       

14. Beratung und Beschlussfassung über die Auftragserteilung einer neuen Kalkula-
tion in Bezug auf Kostenerstattungen nach § 3 der Beitrags-und Gebührensat-
zung für die Wasserversorgung der Gemeinde Tarp 
 

15. Kenntnisnahme der Spendeneinnahmen der Gemeinde Tarp im Haushaltsjahr 
2015        
 

16. Beratung- und Beschlussfassung über Klauseln in Grundstücksverträgen 
         

17. Beratung- und Beschlussfassung über: 
a) Benutzungsordnung der Gemeindebücherei Tarp 
b) Entgeltordnung der Gemeindebücherei Tarp 

          
18. Beratung und Beschlussfassung über die 3. Änderung B-Plan Nr. 21 „Schellen-

park“ 
hier: Vergabevorschlag LOS 8 Kanalsanierung   
 

19. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
20 „Gewerbegebiet Industriestraße Ost“ 
hier: Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 

20. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 

21. Personalangelegenheiten      
 

22. Grundstücksangelegenheiten     
 

 
 
 
 
 
 
gez. Peter Hopfstock 
Bürgermeister 
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AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher 
 

 
BEKANNTMACHUNG 

 

 
 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 23 
„Schellenpark Süd“ 
der Gemeinde Tarp 

 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp hat in ihrer Sitzung am 18.02.2016 die Aufstel-
lung der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Schellenpark Süd“ für 
das Gebiet westlich der Straße "Wiekier Acker", östlich der Straße „Irisbogen“ sowie südlich 
der Straße „Orchideenbogen“, am südwestlichen Rand des Ortskernes der Gemeinde Tarp 
beschlossen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren (Bebauungsplan 
der Innenentwicklung – §13a Baugesetzbuch) 
 
Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch wird nicht durchgeführt. 
 
Die frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch hat am 
04.04.2016 stattgefunden. 
 
Der Entwurf der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Schellenpark 
Süd“ und die Begründung liegen nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch i. V. m. § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch vom 
 

25.04.2016 bis 27.05.2016 
 
in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Tornschauer Straße 3-5, Zimmer 25, während fol-
gender Zeiten öffentlich aus: montags bis freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags 
von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
einsehen und Anregungen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten der Amtsverwal-
tung zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde 
den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten geltend gemacht werden können, 
machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 
23 „Schellenpark Süd“ ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
Tarp, den 13.04.2016 
 
Im Auftrage 
   (LS) 
 
Henningsen 
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